
LEITFADEN FÜR DIE BETREUERINNEN UND BETREUER  

EINER HOSPITATION IM RAHMEN DER  

FORTBILDUNGSQUALIFIZIERUNG 

 

 

1.) Ziel der Hospitation 

Die Beamtinnen und Beamten sollen die Gelegenheit erhalten ihre beruflichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten durch Einblicke in andere Aufgabenbereiche und Or-

ganisationsstrukturen zu erweitern. 

Aus diesem Grund hat sich die Hospitation am Bedarf der jeweiligen Hospitantin/ 

des jeweiligen Hospitanten zu orientieren. Die Hospitantin/der Hospitant soll die 

Gelegenheit erhalten im Rahmen der Möglichkeiten der Hospitationsstelle an die 

Erledigung höherwertiger Aufgaben herangeführt zu werden.  

Die Hospitation soll die Befassung mit konkreten Aufgaben des angestrebten Am-

tes beinhalten.  

 

 

2.) Auswahl der Betreuerin/ des Betreuers 

Die Hospitation soll von einer Person betreut werden, die mindestens über die für 

das angestrebte Amt erforderliche oder eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 

Die Betreuerin/der Betreuer sollte über besondere Einsatzbereitschaft und die 

Fähigkeit verfügen, der Hospitantin/dem Hospitant die Lerninhalte der Hospitation 

angemessen zu vermitteln. 

 

 

3.) Dauer der Hospitation 

Die Dauer der Hospitation darf insgesamt 4 Wochen (20 Arbeitstage) nicht unter-

schreiten. Die Hospitation soll möglichst zusammenhängend durchgeführt wer-

den, mindestens an zwei Tagen in der Woche; sollte dies aufgrund beruflicher 

oder besonderer persönlicher Gründe nicht möglich sein, ist eine individuelle Ver-

einbarung zu treffen. 

Bei Teilzeitbeschäftigten reduziert sich die Hospitationszeit entsprechend der wö-

chentlichen Arbeitszeit. 

 

 

4.) Größere schriftliche Arbeit 

Im Rahmen der Hospitation ist jede Beamtin/jeder Beamte verpflichtet eine größe-

re schriftliche Arbeit vorzulegen. Der Umfang der Arbeit orientiert sich an der 

Qualifizierung für das jeweilige Statusamt und dem jeweiligen Themengebiet. 

Die Hospitationsarbeit für das Statusamt A 10 sollte sich an einem Umfang von 

ca. 10 Seiten, für das Statusamt A 14 an einen Umfang von ca. 15 Seiten und für 

das Statusamt A 16 an einem Umfang von ca. 20 Seiten orientieren.  

Das jeweilige Thema wählt der Betreuer individuell aus dem einzelnen Tätigkeits-

bereich der Hospitantin/des Hospitanten aus.  



Die Hospitationsarbeit ist in einer schriftlichen Stellungnahme ohne Notenvergabe 

zu bewerten. 

 

 

5.) Abschließende Bewertung 

Die Betreuerin/der Betreuer beschreibt und bewertet die individuellen Tätigkeiten 

und Fähigkeiten der Beamtin/des Beamten und stellt fest, ob die/der Betreffende 

die Hospitation mit Erfolg absolviert hat. Eine Notenvergabe ist nicht vorgesehen. 

 


